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Einleitung
Mit dieser Ausgabe von „IFRS fokussiert“ möchten wir 
Ihnen einen Überblick über die neuen bzw. geänderten 
Standards und Interpretationen in den International  
Financial Reporting Standards (IFRS) geben, die erstmals 
für am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahre 
anzuwenden sind. Ebenfalls im Überblick vorgestellt 
werden die Standards und Interpretationen, für die eine 
freiwillige vorzeitige Anwendung gestattet ist.

Obwohl kein vollständig neuer Standard im Jahr 2011 
erstmals verpflichtend angewendet werden muss, gibt 
es eine neue Interpretation, zwei geänderte Interpretati-
onen sowie eine Vielzahl von Änderungen an bestehen-
den Standards. Darüber hinaus gibt es eine Reihe neuer 
oder geänderter Standards sowie eine neue Interpreta-
tion, die freiwillig vorzeitig angewendet werden können. 
Nicht alle diese neuen oder geänderten Standards oder 
Interpretationen haben allerdings zum Redaktionsschluss 
das Endorsement-Verfahren der EU erfolgreich durch-
laufen.

Diese Publikation bietet außerdem einen kurzen Über-
blick zum aktuellen Stand des Arbeitsprogramms des 
International Accounting Standards Board (IASB). Für 
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einen umfangreicheren Einblick sowie für die Praxis re-
levante Einschätzungen und Hinweise zu diesen Stan-
dards und Interpretationen möchten wir auf die bereits 
veröffentlichten Ausgaben von „IFRS fokussiert“ sowie 
die englischsprachigen Ausgaben von „IFRS in Focus“ 
hinweisen. Diese sind kostenfrei verfügbar unter  
www.iasplus.de. Unbenommen dessen sollten Unter-
nehmen die neuen Standards und Interpretationen vor 
dem Hintergrund ihrer spezifischen Situation genau ana-
lysieren, um deren Auswirkungen auf die Rechnungsle-
gung im Einzelfall einschätzen zu können.

Neue bzw. geänderte Standards und Interpre- 
tationen
In den nachfolgenden Tabellen werden die neuen und 
geänderten Standards und Interpretationen dargestellt, 
die Stand Dezember 2011 veröffentlicht und entweder 
bereits in Kraft getreten sind oder für die eine vorzeitige 
Anwendung für am 31. Dezember 2011 endende Ge-
schäftsjahre grundsätzlich möglich ist. Sämtliche in den 
folgenden Tabellen genannten Newsletter sind unter 
www.iasplus.de verfügbar.

Verpflichtend zum 31. Dezember 2011 anzuwendende Standards und Interpretationen

Änderungen an Standards Verpflichtend an-
zuwenden für Ge-
schäftsjahre, die 
am oder nach 
dem genannten 
Datum beginnen

Status des EU- 
Endorsements  
(Stand: 31.12.2011)

Deloitte 
Newsletter

IFRS 1 IFRS 7 Begrenzte Ausnahme von Vergleichsangaben nach 
IFRS 7 

1.7.2010 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Januar 2010

Drei Änderungen an IFRS 1 – Änderungen der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden, Ausnahme bezüglich der angenommenen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten bei ereignisgetriebenen Ermittlungen des 
beizulegenden Zeitwerts, sowie angenommene Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bei preisregulierten Unternehmen

1.1.2011 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Mai 2010

IFRS 3 Änderungen an IFRS 3 (2008) 1.7.2010 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Mai 2010

IFRS 7 Änderungen an IFRS 7 1.1.2011 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Mai 2010

IAS 1 Änderungen an IAS 1 1.1.2011 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Mai 2010

IAS 24 Angaben zu nahestehenden Unternehmen und Personen 1.1.2011 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Mai 2010

IAS 27 (2008) Änderungen an IAS 27 (2008) 1.7.2010 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Mai 2010

IAS 32 Klassifizierung von Bezugsrechten 1.2.2010 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Oktober 2009

IAS 34 Änderungen an IAS 34 1.1.2011 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Mai 2010

Neue Interpretation Verpflichtend an-
zuwenden für Ge-
schäftsjahre, die 
am oder nach 
dem genannten 
Datum beginnen

Status des EU- 
Endorsements  
(Stand: 31.12.2011)

Deloitte 
Newsletter

IFRIC 19 Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch Eigenkapitalinstrumente 1.7.2010 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Dezember 2009

Geänderte Interpretationen Verpflichtend an-
zuwenden für Ge-
schäftsjahre, die 
am oder nach 
dem genannten 
Datum beginnen

Status des EU- 
Endorsements  
(Stand: 31.12.2011)

Deloitte 
Newsletter

IFRIC 13 Änderungen an IFRIC 13 1.1.2011 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Mai 2010

IFRIC 14 Freiwillig vorausgezahlte Beiträge im Rahmen von Mindestdotierungsvor-
schriften

1.1.2011 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Dezember 2009
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Freiwillig vorzeitig zum 31. Dezember 2011 anwendbare Standards und Interpretationen

Neue und geänderte Standards Verpflichtend an-
zuwenden für Ge-
schäftsjahre, die 
am oder nach 
dem genannten 
Datum beginnen

Status des EU- 
Endorsements  
(Stand: 31.12.2011)

Deloitte 
Newsletter

IFRS 1 Streichung der Verweise auf den festen Umsetzungszeitpunkt für Erstan-
wender der IFRS

1.7.2010 Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus, 
Januar 2011

Ausgeprägte Hochinflation 1.7.2010 Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus, 
Januar 2011

IFRS 7 Verbesserung der Angaben bei Übertragungen von finanziellen Vermögens-
werten

1.7.2010 Übernahme 
erfolgt

IFRS in Focus, 
Oktober 2010

IFRS 9 Finanzinstrumente: Klassifizierung und Bewertung (finanzielle Vermögens-
werte)

1.1.2015 Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus, 
November 2009

Finanzinstrumente: Klassifizierung und Bewertung (finanzielle Verbindlich-
keiten)

1.1.2015 Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus, 
November 2010

IFRS 10 
IFRS 11 
IFRS 12 
IAS 27 (2011) 
IAS 28 (2011)

Konzernabschlüsse 
Gemeinsame Vereinbarungen 
Angaben zu Beteiligungen an anderen Unternehmen 
Separate Abschlüsse 
Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

1.1.2013 
1.1.2013 
1.1.2013 
1.1.2013 
1.1.2013

Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS fokussiert, 
Juni 2011 
 
IFRS in Focus, 
Mai 2011

IFRS 13 Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts 1.1.2013 Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS fokussiert, 
Juni 2011 
 
IFRS in Focus, 
Mai 2011

IAS 1 (2011) Änderungen an IAS 1 1.7.2012 Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus, 
Juni 2011

IAS 12 Änderungen an IAS 12 1.1.2012 Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus, 
Januar 2011

IAS 19 Änderungen an IAS 19 1.1.2013 Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus, 
Juni 2011

Neue Interpretation Verpflichtend an-
zuwenden für Ge-
schäftsjahre, die 
am oder nach 
dem genannten 
Datum beginnen

Status des EU- 
Endorsements  
(Stand: 31.12.2011)

Deloitte 
Newsletter

IFRIC 20 Abraumkosten in der Produktionsphase einer über Tagebau erschlossenen 
Mine

1.1.2013 Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus, 
Oktober 2011
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Verpflichtend zum 31. Dezember 2011 anzuwen-
dende Standards und Interpretationen
Änderungen an IFRS 1 und IFRS 7: Verbesserte 
Angaben zu Finanzinstrumenten
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Juli 2010, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme in Europäisches Recht erfolgt
IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International  
Financial Reporting Standards wurde geändert, um Er-
stanwender der IFRS von der Pflicht zu befreien, die zu-
sätzlichen Angaben zu veröffentlichen, die sich aus den 
Änderungen an IFRS 7 Verbesserte Angaben zu  
Finanzinstrumenten vom März 2009 ergeben. Diese 
Änderungen ermöglichen Erstanwendern die Inan-
spruchnahme derselben Übergangsbestimmungen, die 
auch für bereits nach IFRS bilanzierende Unternehmen 
gelten. Die Änderungen sind anwendbar für Jahres-
vergleichsperioden, die vor dem 31. Dezember 2009 
enden, Zwischenperioden mit Jahresvergleichsperioden 
vor dem 31. Dezember 2009 sowie für sämtliche Bilan-
zen, die innerhalb dieser Perioden dargestellt werden.

Änderungen an IFRS 1 im Rahmen der Jährlichen 
Verbesserungen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2011, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme in Europäisches Recht erfolgt
Die folgenden Änderungen an IFRS 1 ergaben sich auf-
grund der Jährlichen Verbesserungen (Annual Improve-
ments) an den IFRS:

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden im Jahr der Erstanwendung
Diese Änderung führt zu einer Klarstellung dahingehend, 
inwieweit ein Erstanwender der IFRS in der Lage ist, Än-
derungen an den Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den bzw. bei der Nutzung der wahlweisen Ausnahmen 
in IFRS 1 vorzunehmen, welche die Zeiträume vor der 
erstmaligen Veröffentlichung eines IFRS-Abschlusses be-
treffen. Die geänderten Regelungen enthalten außerdem 
Angaben, die im Falle einer Änderung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden oder der Inanspruchnahme 
von Ausnahmen durch einen Erstanwender in der Peri-
ode zwischen dem ersten Zwischenabschluss und dem 
ersten veröffentlichten Jahresabschluss nach IFRS zu 
machen sind.

Ausnahme für angenommene Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten – Ereignisgetriebene Ermittlun-
gen des beizulegenden Zeitwerts
Die Ausnahme für angenommene Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten wurde geändert, um die Verwen-
dung von Ermittlungen des beizulegenden Zeitwerts zu 

ermöglichen, die auf Ereignissen zwischen dem Über-
gang auf IFRS und dem Ende der ersten Berichtsperi-
ode nach IFRS beruhen. Beispiele für solche Ereignisse 
sind etwa ein Börsengang oder eine Privatisierung. Wird 
die Ausnahme in Anspruch genommen, ist der Anpas-
sungsbetrag der angenommenen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten gegen das Eigenkapital zum Bewer-
tungszeitpunkt zu erfassen. Die Ausnahme befreit das 
Unternehmen jedoch nicht von der Anforderung, eine 
den IFRS entsprechende Bewertung zum Zeitpunkt des 
Übergangs auf die IFRS zugrundezulegen. 

Ausnahme für angenommene Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten – Unternehmen, die einer Preis-
regulierung unterliegen
Diese Änderung der Ausnahme für angenommene An-
schaffungs- oder Herstellungskosten bezieht sich auf 
Sachanlagen oder immaterielle Vermögenswerte, die 
Gegenstand einer Preisregulierung sind. Die Änderung 
ermöglicht Erstanwendern die Verwendung der Buch-
werte bei Übergang auf die IFRS, die unter dem bisheri-
gen Rechnungslegungsregime ermittelt wurden. Sofern 
sich ein Unternehmen zur Nutzung dieser Ausnahme 
entschließt, muss verpflichtend eine Wertminderungs-
prüfung für die betreffenden Vermögenswerte zum 
Übergangszeitpunkt vorgenommen werden.

Änderungen an IFRS 3 (2008) im Rahmen der 
Jährlichen Verbesserungen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Juli 2011, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme in Europäisches Recht erfolgt
Die folgenden Änderungen an IFRS 3 (2008) Unterneh-
menszusammenschlüsse ergaben sich aufgrund der 
Jährlichen Verbesserungen an den IFRS:

Bewertung von nicht-beherrschenden Anteilen
Es wird festgelegt, dass die Option gemäß IFRS 3 (2008), 
die nicht-beherrschenden Anteile (non-controlling inter-
ests) entweder zum beizulegenden Zeitwert oder zum 
beteiligungsproportionalen Anteil am identifizierbaren 
Nettovermögen des erworbenen Unternehmens zum 
Erwerbszeitpunkt zu bewerten, nur dann verfügbar ist, 
wenn die nicht-beherrschenden Anteile bereits beste-
hen, d.h. gegenwärtig vorliegen, und deren Inhabern 
einen beteiligungsproportionalen Anspruch am Netto-
vermögen des erworbenen Unternehmens im Falle der 
Liquidation einräumen. Andere nicht-beherrschende An-
teile werden mit dem beizulegenden Zeitwert zum Er-
werbszeitpunkt bewertet, sofern kein anderer Wertmaß-
stab gemäß IFRS maßgeblich ist.
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Nicht ersetzte und freiwillig ersetzte anteilsbasierte 
Vergütungsprogramme
Es wird festgelegt, dass das momentan anzuwendende 
Erfordernis, die anteilsbasierten Vergütungsprogramme 
des Erwerbers in Einklang mit IFRS 2 Anteilsbasierte 
Vergütungen zum Erwerbszeitpunkt zu bewerten (eine 
„marktbasierte Bewertung“), sofern diese anteilsbasierte 
Vergütungsprogramme des erworbenen Unternehmens 
ersetzen, auch für anteilsbasierte Vergütungen des er-
worbenen Unternehmens gilt, die nicht ersetzt werden.

Übergangsbestimmungen für bedingte Kaufpreiszah-
lungen aus einem Unternehmenszusammenschluss, 
der vor dem Zeitpunkt der verpflichtenden erstmali-
gen Anwendung von IFRS 3 (2008) stattgefunden hat
Diese Änderung stellt klar, dass IAS 32 Finanzinstru-
mente: Darstellung, IAS 39 Finanzinstrumente: Klas-
sifizierung und Bewertung sowie IFRS 7 Finanzinstru-
mente: Angaben nicht anzuwenden sind auf bedingte 
Kaufpreiszahlungen, die mit einem Unternehmenser-
werb in Zusammenhang stehen, der vor der erstmaligen 
Anwendung von IFRS 3 (2008) stattgefunden hat.

Änderungen an IFRS 7 im Rahmen der Jährlichen 
Verbesserungen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2011, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme in Europäisches Recht erfolgt
Der IASB hat Änderungen an IFRS 7 im Rahmen der 
Jährlichen Verbesserungen vorgenommen, um bereits 
bestehende Angabepflichten klarzustellen. Die Ände-
rungen regen dazu an, vermehrt qualitative Angaben 
in Zusammenhang mit den quantitativen Angaben zu 
machen, um Abschlussadressaten in die Lage zu verset-
zen, sich ein ganzheitliches Bild von Art und Ausmaß 
der Risiken zu machen, die von Finanzinstrumenten aus-
gehen. Die Änderungen führen daneben zu einer Klar-
stellung bezüglich der gebotenen Verdichtung von An-
gaben zu Ausfallrisiken und erhaltenen Sicherheiten. 
Außerdem werden Erleichterungen bei den Angaben zu 
neuverhandelten erhaltenen Darlehen gewährt.

Änderungen an IAS 1 im Rahmen der Jährlichen 
Verbesserungen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2011, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme in Europäisches Recht erfolgt
IAS 1 Darstellung des Abschlusses wurde im Rahmen 
der Jährlichen Verbesserungen geändert. Die Änderun-
gen führen zur Klarstellung, dass ein Unternehmen eine 
Überleitung des sonstigen Ergebnisses je Position ent-
weder in der Eigenkapitalveränderungsrechnung oder in 
den Angaben zum Jahresabschluss darstellen kann.

Änderungen an IAS 24 Angaben zu nahestehen-
den Unternehmen und Personen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2011, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme in Europäisches Recht erfolgt
Die Änderungen an IAS 24 vereinfachen die Offenle-
gungspflichten für Unternehmen, die von Regierungen 
beherrscht, gemeinschaftlich geführt oder maßgeblich 
beeinflusst werden (sog. regierungsverbundene Unter-
nehmen). Geklärt wird ebenfalls die Definition eines na-
hestehenden Unternehmens bzw. einer nahestehenden 
Person.

IAS 24 wurde dahingehend geändert, dass ein Unter-
nehmen von den allgemeinen Angabepflichten nach 
IAS 24 befreit ist, wenn es sich dabei um Transaktionen 
mit nahestehenden Unternehmen oder Personen han-
delt oder wenn es sich um Außenstände (einschließlich 
Verpflichtungen) handelt, die eingegangen wurden mit:

•	Regierungen, die über das Unternehmen Beherr-
schung, gemeinschaftliche Führung oder maßgebli-
chen Einfluss ausüben, und

•	anderen Unternehmen, die als nahestehend gelten, 
weil dieselbe Regierung Beherrschung, gemeinschaftli-
che Führung oder maßgeblichen Einfluss sowohl über 
das berichtende Unternehmen als auch das andere 
Unternehmen besitzt.

Sofern ein berichtendes Unternehmen von den allgemei-
nen Angabepflichten ausgenommen ist, machen es die 
Änderungen an IAS 24 erforderlich, die Bezeichnung der 
Regierung und die Art der Beziehung zu dieser Regie-
rung mit dem berichtenden Unternehmen anzugeben 
(d.h. ob Beherrschung, gemeinschaftliche Führung oder 
maßgeblicher Einfluss vorliegt). Außerdem anzugeben 
sind die Art und Höhe jeder für sich genommen wesent-
lichen Transaktion sowie der Transaktionen, die zwar für 
sich genommen nicht, aber in ihrer Gesamtheit wesent-
lich sind. Eine weitere Änderung an IAS 24 führt zur Ver-
einfachung der Definition eines nahestehenden Unter-
nehmens bzw. einer nahestehenden Person, indem die 
beabsichtigte Bedeutung klargestellt und eine Reihe von 
Inkonsistenten beseitig wird.

Änderungen an IAS 27 (2008) im Rahmen der 
Jährlichen Verbesserungen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Juli 2011, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme in Europäisches Recht erfolgt
Nach der Veröffentlichung von IAS 27 (2008) Konzern- 
und Einzelabschlüsse nach IFRS ergaben sich eine 
Reihe von Folgeänderungen an IAS 21 Auswirkungen 
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von Wechselkursänderungen, IAS 28 Anteile an  
assoziierten Unternehmen und IAS 31 Anteile an  
Gemeinschaftsunternehmen, die prospektiv anwend-
bar sind (mit Ausnahme der Änderungen an den Text-
ziffern IAS 28.35 und IAS 31.46, die rückwirkend anzu-
wenden sind).

Änderungen an IAS 32: Klassifizierung von  
Bezugsrechten
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Februar 2010, EU-Endorsementstatus: 
Übernahme in Europäisches Recht erfolgt
Aufgrund der Änderungen an IAS 32 können Rechte, 
Optionen und Bezugsrechte vorbehaltlich der Erfüllung 
der sonstigen Merkmale für Eigenkapitalinstrumente 
gemäß IAS 32.11 als Eigenkapitalinstrumente behan-
delt werden, wenn sie dazu berechtigen, eine festge-
legte Anzahl der nicht-derivativen Eigenkapitalinstru-
mente des emittierenden Unternehmen zu erhalten im 
Tausch gegen einen feststehenden Betrag, der in belie-
biger Währung festgelegt wurde. Voraussetzung dafür 
ist, dass die Rechte beteiligungsproportional allen beste-
henden Anteilseignern innerhalb derselben Klasse von 
nicht-derivativen Eigenkapitalinstrumenten angeboten 
wurden.

Änderungen an IAS 34 im Rahmen der Jährlichen 
Verbesserungen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2011, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme in Europäisches Recht erfolgt
IAS 34 Zwischenberichterstattung wurde klarstellend 
geändert in Bezug auf die Offenlegung von bedeuten-
den Ereignissen und Transaktionen in Zwischenberich-
ten. Durch die Änderungen wird hervorgehoben, dass 
diese Angaben in Zwischenberichten jeweils in Bezug 
auf die relevanten Informationen aus dem letzten Jah-
resabschluss zu aktualisieren sind. Die Änderungen stel-
len außerdem klar, wie dieses Prinzip in Bezug auf Fi-
nanzinstrumente und deren beizulegende Zeitwerte 
anzuwenden ist.

IFRIC 19 Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten 
durch Eigenkapitalinstrumente
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Juli 2010, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme in Europäisches Recht erfolgt
Die Interpretation zielt auf die unterschiedlichen Bilan-
zierungspraktiken von Unternehmen ab, die Eigenkapi-
talinstrumente ausgeben, um damit finanzielle Verbind-
lichkeiten entweder vollständig oder teilweise zu tilgen 
(sog. debt-to-equity swaps). Die Interpretation besagt, 
dass eine Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten zur Til-

gung finanzieller Verbindlichkeiten als eine hingegebene 
Gegenleistung anzusehen ist. Diese Gegenleistung ist 
mit dem beizulegenden Zeitwert der emittierten Eigen-
kapitalinstrumente zu bewerten, es sei denn, deren bei-
zulegender Zeitwert ist nicht ohne Weiteres ermittelbar. 
In diesem Fall werden die Eigenkapitalinstrumente mit 
dem beizulegenden Zeitwert der Verpflichtung bewertet, 
zu deren Tilgung sie verwendet wurden. Jeglicher Unter-
schiedsbetrag zwischen dem beizulegenden Zeitwert der 
ausgegebenen Eigenkapitalinstrumente und dem Buch-
wert der getilgten Verbindlichkeit wird erfolgswirksam 
erfasst. Falls die Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten 
zur teilweisen Tilgung von Verbindlichkeiten erfolgt ist, 
hat das Unternehmen zu beurteilen, inwieweit ein Teil 
der Gegenleistung die Neuverhandlung des fortbeste-
henden Teils der Verbindlichkeit betrifft.

Änderung an IFRIC 13: Kundenbindungspro-
gramme im Rahmen der Jährlichen Verbesserun-
gen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2011, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme in Europäisches Recht erfolgt
Die Änderung an IFRIC 13 führt zur Klarstellung bezüg-
lich der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts bei Prä-
miengutschriften. Die Änderung besagt, dass bei der 
Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von Prämien-
gutschriften zu berücksichtigen ist, inwieweit Vergünsti-
gungen oder Anreize auch Kunden eingeräumt würden, 
die keine Prämiengutschriften bei einem Erwerb erhalten 
haben. Dasselbe gilt für Prämiengutschriften, deren Ver-
fall zu erwarten ist.

Änderung an IFRIC 14: Vorauszahlungen im 
Rahmen von Mindestdotierungsverpflichtungen 
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2011, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme in Europäisches Recht erfolgt
IFRIC 14 wurde geändert, um eine unbeabsichtigte Folge 
aus der Anwendung der Interpretation zu beseitigen. 
Danach war es Unternehmen in bestimmten Fällen nicht 
gestattet, freiwillig vorausgezahlte Beträge im Rahmen 
von Mindestdotierungsverpflichtungen als Vermögens-
wert zu aktivieren. IFRIC 14 in seiner ursprünglichen Fas-
sung sah nicht den Fall vor, dass ein Planüberschuss aus 
der Vorauszahlung von künftigen Mindestdotierungsleis-
tungen entstehen konnte. Daraus ergab sich, dass unbe-
absichtigt der künftige wirtschaftliche Nutzen reduziert 
wurde, der gemäß IAS 19.58 aufgrund der freiwillig vo-
rausgezahlten Beiträge im Rahmen von Mindestfinanzie-
rungsvorschriften entsteht.
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Sofern es sich um Mindestfinanzierungsvorschriften für 
Beträge handelt, die sich auf künftige Leistungen be-
ziehen, so setzt sich gemäß der geänderten Textziffer 
IFRIC 14.20 der künftige wirtschaftliche Nutzen, der sich 
aus den verminderten künftigen Dotierungen ergibt (und 
deshalb als Vermögenswert zu aktivieren ist), zusam-
men aus:

a) Jeglichem Betrag, der die künftigen Mindestdotie-
rungsverpflichtungen für künftige Leistungen vermin-
dert, da das Unternehmen eine Vorauszahlung geleis-
tet hat (d.h. jeglicher Betrag, den das Unternehmen 
bereits gezahlt hat, ohne dazu verpflichtet gewesen zu 
sein), und

b) dem geschätzten künftigen Dienstzeitaufwand in 
jeder Periode abzüglich der geschätzten Mindestdotie-
rungsleistungen, die für diese künftigen Leistungen in 
diesen Perioden notwendig wären, sofern keine frei-
willigen Zahlungen wie unter a) stattgefunden hätten.

Darüber hinaus wird durch die Änderungen klargestellt, 
dass die unter b) ermittelten Beträge zwar für bestimmte 
Perioden negativ sein können (d.h. die geschätzten Min-
destdotierungsverpflichtungen für diese Periode über-
steigen den geschätzten Dienstzeitaufwand in dersel-
ben Periode), aber die insgesamt unter b) ermittelten 
Beträge in Summe niemals kleiner als null sein können. 
Entsprechend entwickelt sich der künftige wirtschaftli-
che Nutzen aufgrund der verminderten künftigen Min-
destdotierungsverpflichtungen zumindest entsprechend 
den geleisteten Vorauszahlungen (sofern solche geleis-
tet werden).

Freiwillig vorzeitig zum 31. Dezember 2011 an-
wendbare Standards und Interpretationen
Änderungen an IFRS 1: Streichung der Verweise 
auf den festen Umsetzungszeitpunkt für Erstan-
wender der IFRS
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Juli 2011, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
Die Änderungen an IFRS 1 führen zur Streichung der 
festen Umsetzungszeitpunkte, die in bestimmten Anfor-
derungen in IFRS 1 mit dem Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung verknüpft waren. Zwei der bestehenden Re-
gelungen für Erstanwender gemäß IFRS 1 (Ausbuchung 
finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbind-
lichkeiten sowie Erfassung von Verlusten bei Zugang) 
enthielten zuvor Leitlinien, die dazu gedacht waren, die 
Übergangsbestimmungen von IAS 39 einschließlich der 
entsprechenden Erstanwendungszeitpunkte widerzu-
spiegeln. Die Änderung befreit Erstanwender hiervon, 
indem das Datum für die prospektive Anwendung vom 

zuvor festgelegten „1. Januar 2014“ ersetzt wird durch 
„Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der IFRS“.

Änderungen an IFRS 1: Ausgeprägte Hochinflation
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Juli 2011, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
Der IASB hat IFRS 1 geändert, um Leitlinien für die erst-
malige Anwendung der IFRS bei Vorliegen ausgepräg-
ter Hochinflation zu ergänzen. Diese Leitlinien sind 
anwendbar für Unternehmen, die entweder die Dar-
stellung IFRS-konformer Abschlüsse wiederaufnehmen 
oder erstmals ihren Abschluss nach den IFRS aufstellen. 
Aus diesen Leitlinien ergibt sich, dass Erstanwendern ein 
Wahlrecht eingeräumt wird, das sich auf die Bewertung 
von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bezieht, 
falls der Übergang auf die IFRS zum oder nach dem 
Zeitpunkt erfolgt, an dem sich die funktionale Wäh-
rung normalisiert hat. Danach ist es Erstanwendern ge-
stattet, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die 
vor diesem Normalisierungszeitpunkt gehalten wurden, 
mit ihren beizulegenden Zeitwerten zum Zeitpunkt des 
Übergangs auf die IFRS anzusetzen. Diese beizulegenden 
Zeitwerte dienen dann als angenommene Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten der Vermögenswerte und Ver-
bindlichkeiten in der IFRS-Eröffnungsbilanz.

Änderungen an IFRS 7: Erweiterte Angaben zur 
Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Juli 2011, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme in Europäisches Recht erfolgt
Der IASB hat in Zusammenhang mit seiner umfangrei-
chen Überarbeitung außerbilanzieller Aktivitäten neue 
Angabepflichten in IFRS 7 aufgenommen. Die Änderun-
gen sollen die Abschlussadressaten in die Lage versetzen, 
einfacher solche Geschäfte zu verstehen, die zu einer 
Übertragung finanzieller Vermögenswerte führen (bei-
spielsweise Verbriefungstransaktionen), einschließlich et-
waiger Auswirkungen auf die Risiken, die aufgrund der 
übertragenen finanziellen Vermögenswerte beim über-
tragenden Unternehmen verbleiben. Die Änderungen er-
fordern außerdem zusätzliche Angaben, wenn ein über-
proportionaler Betrag von Übertragungsgeschäften zum 
Ende der Berichtsperiode durchgeführt wird. Vergleichs-
angaben sind für Perioden vor dem Zeitpunkt der erstma-
ligen Anwendung der Änderungen nicht erforderlich.
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IFRS 9 Finanzinstrumente: Klassifizierung und Be-
wertung finanzieller Vermögenswerte
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2015, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
Die im Jahre 2009 verabschiedete Fassung von IFRS 9 
enthält neue Regelungen für die Klassifizierung und Be-
wertung finanzieller Vermögenswerte. Der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens ist der 1. Januar 2015, wobei eine vorzei-
tige freiwillige Anwendung möglich ist. Der Standard 
wurde im Jahre 2009 im Rahmen der phasenweisen 
Überarbeitung der Bilanzierungsvorschriften für Finanz-
instrumente veröffentlicht. Zudem wurden weitere neue 
Regelungen für die Klassifizierung und Bewertung finan-
zieller Verbindlichkeiten ein Jahr später, im November 
2010, veröffentlicht (siehe nächster Abschnitt).

Alle bilanzierten und derzeit dem Anwendungsbereich 
von IAS 39 unterliegenden finanziellen Vermögenswerte 
werden entweder als zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten oder zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten 
klassifiziert. Ein Schuldinstrument (beispielsweise eine 
Kreditforderung) wird grundsätzlich zu fortgeführten An-
schaffungskosten bewertet, wenn es innerhalb eines Ge-
schäftsmodells gehalten wird, das die Vereinnahmung der 
vertraglichen Zahlungsströme zum Ziel hat, und die ver-
traglichen Zahlungsströme lediglich die Rückzahlung des 
ausstehenden Nominals sowie Zinszahlungen auf das aus-
stehende Nominal darstellen. Alle anderen Finanzinstru-
mente müssen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit-
wert bewertet werden. Jedoch räumt der Standard ein 
Wahlrecht ein, Finanzinstrumente statt zu fortgeführten 
Anschaffungskosten erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert zu bewerten (sog. Fair-Value-Option), sofern be-
stimmte Voraussetzungen gegeben sind. Für Schuldinst-
rumente, für welche nicht die Fair-Value-Option ausgeübt 
wurde, ist eine Umklassifizierung von fortgeführten An-
schaffungskosten zum beizulegenden Zeitwert (oder um-
gekehrt bei gleichzeitiger Erfüllung der Zahlungsstrombe-
dingungen) dann erforderlich, wenn sich die Zielsetzung 
des Geschäftsmodells so ändert, dass die Voraussetzungen 
für die bisherige Klassifizierung nicht länger gegeben sind.

Alle Eigenkapitalinstrumente im Anwendungsbereich 
von IFRS 9 müssen in der Bilanz zum beizulegenden Zeit-
wert bewertet werden. Standardmäßig ist für die Erfas-
sung der aus der Bewertung resultierenden Gewinne 
und Verluste eine erfolgswirksame Erfassung vorgese-
hen. Nur sofern das jeweilige Eigenkapitalinstrument 
nicht zu Handelszwecken (einschließlich entsprechender 
Derivate) gehalten wird, kann unwiderruflich instrumen-
tenbezogen das Wahlrecht ausgeübt werden, Gewinne 

und Verluste erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis zu er-
fassen. Eine Ausnahme stellen jedoch Dividendenerträge 
dar, die erfolgswirksam zu erfassen sind, sofern es sich 
dabei nicht eindeutig um Kapitalrückführungen handelt.

Anders als IAS 39 sieht IFRS 9 keine Trennungspflicht 
für in finanzielle Vermögenswerte eingebettete Derivate 
mehr vor. Entsprechend werden eingebettete Derivate, 
die mit einem (finanziellen) Basisvertrag nicht eng ver-
bunden sind und deshalb unter IAS 39 trennungspflich-
tig waren, unter IFRS 9 nicht länger getrennt bilanziert. 
Stattdessen werden die vertraglichen Zahlungsströme 
des Instruments in ihrer Gesamtheit (also einschließlich 
des eingebetteten Derivats) beurteilt. Finanzielle Ver-
mögenswerte, die eingebettete Derivate enthalten, sind 
daher immer dann erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert zu bewerten, wenn ein daraus resultierender 
Zahlungsstrom nicht lediglich die Zahlung von Zins und 
Tilgung wie im Standard beschrieben darstellt.

Der Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung von IFRS 9, wie ursprünglich veröffentlicht, war 
der 1. Januar 2013, wobei eine freiwillige vorzeitige 
Anwendung möglich war. Allerdings hat der IASB im 
Dezember 2011 den Zeitpunkt des Inkrafttretens von 
IFRS 9 auf Geschäftsjahre verschoben, die am oder nach 
dem 1. Januar 2015 beginnen. Eine freiwillige vorzeitige 
Anwendung ist weiterhin möglich.

IFRS 9 Finanzinstrumente: Ergänzung zur Bilan-
zierung finanzieller Verbindlichkeiten
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2015, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
Die im Jahr 2010 überarbeitete Fassung von IFRS 9 ent-
hält unverändert die Regelungen für die Klassifizierung 
und Bewertung finanzieller Vermögenswerte, wie sie in 
der im November 2009 veröffentlichten Ursprungsfas-
sung enthalten waren. Daneben wurden Regelungen zur 
Klassifizierung und Bewertung finanzieller Verbindlich-
keiten aufgenommen. Die Regelungen zur Ausbuchung 
von Finanzinstrumenten und diesbezügliche Anwen-
dungsleitlinien wurden aus IAS 39 Finanzinstrumente: 
Ansatz und Bewertung unverändert in IFRS 9 über-
führt. 

Die in IFRS 9 aufgenommenen Regelungen zur Klassifi-
zierung finanzieller Verbindlichkeiten entsprechen grund-
sätzlich den derzeit unter IAS 39 bestehenden Klassifizie-
rungskriterien. Allerdings ergeben sich zwei bedeutsame 
Unterschiede gegenüber IAS 39, die sich auf Ausweis 
und Bewertung beziehen:
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•	Der Ausweis von Änderungen des beizulegenden Zeit-
werts, die auf das Ausfallrisiko einer finanziellen Ver-
bindlichkeit, auf welche die Fair-Value-Option ausge-
übt wurde, zurückführen sind; sowie

•	Die Streichung der Ausnahme, derivative finanzielle 
Verbindlichkeiten über die Lieferung nicht notierter Ei-
genkapitalinstrumente zu Anschaffungskosten zu be-
werten.

Ausweis von Änderungen des Ausfallrisikos
Die überarbeiteten Regelungen zum Ausfallrisiko von  
finanziellen Verbindlichkeiten sind nicht auf alle  
finanziellen Verbindlichkeiten anwendbar, die zum bei-
zulegenden Zeitwert bewertet werden. Finanzielle Ver-
bindlichkeiten, die zu Handelszwecken eingegangen 
werden, und Finanzgarantien, für welche die Fair-Value-
Option ausgeübt wurde, werden weiterhin zum beizu-
legenden Zeitwert bewertet und alle Änderungen des 
beizulegenden Zeitwerts vollständig erfolgswirksam er-
fasst. Für andere finanzielle Verbindlichkeiten, für welche 
die Fair-Value-Option ausgeübt wurde, sehen die geän-
derten Regelungen vor, dass Beträge erfolgsneutral im 
sonstigen Ergebnis erfasst werden, die auf die Änderung 
des Ausfallrisikos der finanziellen Verbindlichkeit zurück-
zuführen sind. Sofern jedoch die Erfassung derartiger 
Beträge zu einer Bilanzierungsinkongruenz führen oder 
eine solche vergrößern würde, ist die vollständige Än-
derung des beizulegenden Zeitwerts erfolgswirksam zu 
erfassen.

Streichung der Anschaffungskostenausnahme für 
derivative finanzielle Verbindlichkeiten
Die überarbeiteten Regelungen aus dem November 
2010 führen zur Streichung der Anschaffungskostenaus-
nahme für derivative finanzielle Verbindlichkeiten über 
nicht notierte Eigenkapitalinstrumente, wenn deren bei-
zulegender Zeitwert nicht verlässlich ermittelbar ist. Die 
Fassung von IFRS 9 aus dem Jahr 2009 sah die Beibehal-
tung der Anschaffungskostenausnahme für derivative fi-
nanzielle Verbindlichkeiten vor, die durch Lieferung nicht 
notierter Eigenkapitalinstrumente erfüllt werden, deren 
beizulegender Zeitwert nicht verlässlich ermittelbar ist 
(beispielsweise eine geschriebene Option, die bei Aus-
übung dazu führt, dass der Stillhalter nicht notierte An-
teile einer Gesellschaft an den Erwerber der Option lie-
fert). Allerdings wurde durch die Fassung von IFRS 9 des 
Jahres 2010 diese Kostenausnahme gestrichen. Somit 
sind alle Derivate zum beizulegenden Zeitwert zu bewer-
ten, gleichgültig ob es sich dabei um finanzielle Vermö-
genswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten handelt.

Der „Fünferpack“ neuer und geänderter Standards
Im Mai 2011 hat der IASB seinen „Fünferpack“ neuer 
und geänderter Standards zur bilanziellen Abbildung von 
Konsolidierung, gemeinsamen Vereinbarungen und An-
gaben zu Beteiligungen an anderen Unternehmen ver-
öffentlicht. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens jedes der 
fünf Standards bezieht sich jeweils auf Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen. Eine 
freiwillige vorzeitige Anwendung eines der Standards ist 
möglich, sofern jeder der anderen vier Standards eben-
falls vorzeitig angewendet wird. Eine Ausnahme hiervon 
betrifft die Anwendung von IFRS 12 Angaben zu Be-
teiligungen an anderen Unternehmen: Angeregt wird 
dort, die Angabevorschriften des Standards im Jahres-
abschluss – auch in Teilen – freiwillig vorzeitig anzuwen-
den. Dies löst jedoch nicht die pflichtmäßige vorzeitige 
Anwendung der anderen vier Standards aus.

IFRS 10 Konzernabschlüsse
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2013, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
In IFRS 10 wird Beherrschung (control) als einzige 
Grundlage für die Konsolidierung festgelegt, unbeacht-
lich von Art und Hintergrund des Beteiligungsunterneh-
mens. Daraus folgt, dass der aus SIC-12 bekannte Risiko-
und-Chancen-Ansatz abgelöst wird. In IFRS 10 werden 
drei Bestandteile von Beherrschung definiert:

1.	 Ein Unternehmen muss Macht (power) über das Be-
teiligungsunternehmen ausüben können

	 und
2.	 es muss schwankenden Rückflüssen (variable returns) 

aus dem Beteiligungsunternehmen ausgesetzt sein 
	 und
3.	 es muss diese Rückflüsse aufgrund seiner Machtfülle 

der Höhe nach beeinflussen können.

Ein Investor muss über alle drei Elemente von Beherr-
schung verfügen können, um Beherrschung zu besitzen. 
Die Beurteilung berücksichtigt dabei alle Tatsachen und 
Umstände und wird dann erneut durchgeführt, wenn es 
Anzeichen dafür gibt, dass sich zumindest für eines der 
Elemente von Beherrschung Änderungen ergeben haben.

Der Standard beinhaltet außerdem Leitlinien zu folgen-
den, bei der Beurteilung von Beherrschung relevanten, 
Themengebieten:

•	Beurteilung von Zweck und Gestaltung des Beteili-
gungsunternehmens;

•	Art der Rechte – gehaltvoll oder eher schutzrechtartig;
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•	Beurteilung bestehender und potentieller Stimm-
rechte;

•	Ob der Investor als Prinzipal oder Agent agiert, wenn 
er seine beherrschende Macht ausübt;

•	Beziehungen zwischen Investoren und wie diese die 
Beherrschung beeinflussen können; sowie

•	Vorliegen von Beherrschung nur über bestimmte Ver-
mögenswerte.

IFRS 10 erfordert eine retrospektive Anwendung in Ein-
klang mit IAS 8, vorbehaltlich bestimmter Übergangsbe-
stimmungen, die eine davon abweichende Behandlung 
in bestimmten Situationen vorsehen.

IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2013, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
In IFRS 11 werden zwei Arten gemeinsamer Vereinba-
rungen aufgezeigt: gemeinschaftliche Tätigkeiten (unter 
diesem Begriff werden künftig die bereits bestehen-
den Konzepte von gemeinschaftlich geführten Vermö-
genswerten und gemeinschaftlichen Tätigkeiten sub-
sumiert) sowie Gemeinschaftsunternehmen (entspricht 
dem bisherigen Konzept des gemeinschaftlich geführten 
Unternehmens in IAS 31 Anteile an Gemeinschafts-
unternehmen). Diese beiden Arten gemeinsamer Ver-
einbarungen werden unterschieden anhand der damit 
verbundenen Rechte und Verpflichtungen der an der ge-
meinsamen Vereinbarung beteiligten Parteien. Bei einer 
gemeinschaftlichen Tätigkeit besitzen die Parteien der 
gemeinsamen Vereinbarung ihre Rechte in Bezug auf die 
bestehenden einzelnen Vermögenswerte und Verpflich-
tungen in Bezug auf die bestehenden einzelnen Ver-
bindlichkeiten, auf die sich die Vereinbarung bezieht. Im 
Gegensatz dazu beziehen sich bei einem Gemeinschafts-
unternehmen die Rechte der Partnerunternehmen einer 
gemeinsamen Vereinbarung auf das Nettovermögen 
des Gemeinschaftsunternehmens. IFRS 11 enthält Leitli-
nien zur Bestimmung der Art der gemeinsamen Verein-
barung.

Eine Partei einer gemeinschaftlichen Tätigkeit bilanziert 
ihren Anteil an den Vermögenswerten, Schulden, Um-
sätzen und Aufwendungen in Einklang mit den jeweils 
relevanten IFRS, während die Parteien eines Gemein-
schaftsunternehmens ihren Anteil unter Anwendung 
der Equity-Methode gemäß IAS 28 (überarbeitet 2011) 
Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ven-
tures bilanzieren. Somit entfällt künftig die Möglichkeit 
einer Quotenkonsolidierung von Gemeinschaftsunter-
nehmen. 

Falls die Anwendung von IFRS 11 zu einer Änderung 
der Bilanzierung gemeinsamer Vereinbarungen führt, so 
wird die Höhe dieser Änderung auf den Beginn der frü-
hesten im Abschluss dargestellten Periode ermittelt und 
die Vergleichsperioden entsprechend angepasst.

IFRS 12 Angaben zu Beteiligungen an anderen  
Unternehmen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2013, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
Durch IFRS 12 werden die Angabepflichten für Beteili-
gungen an Tochterunternehmen, gemeinsamen Verein-
barungen, assoziierten Unternehmen und nicht konso-
lidierten strukturierten Einheiten in einem umfassenden 
Standard zusammengeführt. Viele dieser Angabepflich-
ten wurden aus IAS 27, IAS 31 oder IAS 28 übernom-
men, während andere Angabepflichten neu aufgenom-
men wurden.

IAS 27 Separate Abschlüsse
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2013, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
Als Folge der Veröffentlichung von IFRS 10 wurde IAS 27 
abgeändert und beinhaltet nur noch die bisherigen Re-
gelungen für separate Abschlüsse.

IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und 
Joint Ventures
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2013, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
IAS 28 wurde in Folge der Veröffentlichung von IFRS 10 
und IFRS 11 entsprechend angepasst.

IFRS 13 Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2013, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
IFRS 13 wurde im Mai 2011 veröffentlicht und führt ein 
umfassendes Rahmenkonzept für die Ermittlung des 
beizulegenden Zeitwerts sowohl von finanziellen als 
auch nicht finanziellen Posten ein. Dabei macht IFRS 13 
jedoch keine Vorgaben, ob und wann zum beizulegen-
den Zeitwert zu bewerten ist. Stattdessen werden Vor-
gaben gemacht, wie der beizulegende Zeitwert zu ermit-
teln ist, wenn ein anderer Standard die Bewertung zum 
beizulegenden Zeitwert vorsieht.
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In IFRS 13 wird der beizulegende Zeitwert definiert als 
„der Preis, der im Zuge eines geordneten Geschäfts-
vorfalls unter Marktteilnehmern am Ermittlungsstich-
tag beim Verkauf eines Vermögenswerts erzielt werden 
würde oder bei Übertragung einer Schuld zu zahlen 
wäre.“ Daher wird der beizulegende Zeitwert auch als 
Veräußerungspreis (exit price) bezeichnet. Mit den Vor-
schriften werden außerdem wesentliche Bewertungs-
attribute aufgezeigt, die ein Unternehmen für eine sach-
gerechte Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts gemäß 
IFRS 13 zu bestimmen hat. Insbesondere müssen Unter-
nehmen das Bewertungsobjekt (unit of account) bestim-
men, dessen beizulegender Zeitwert ermittelt werden 
soll (beispielsweise der zu bewertende Vermögens-
wert oder die zu bewertende Schuld), den vorrangigen 
Markt, in dem eine ordnungsmäßige Transaktion statt-
finden würde, sowie die Annahmen, die Marktteilneh-
mer für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts tref-
fen würden. Für nicht finanzielle Vermögenswerte muss 
außerdem deren bestmögliche Verwendung festgelegt 
sowie bestimmt werden, ob sie einzeln oder zusammen 
mit anderen Vermögenswerten (und ggf. Schulden) zu 
nutzen sind.

Bezüglich der tatsächlich verwendeten Methode der Er-
mittlung des beizulegenden Zeitwerts werden in IFRS 13 
drei Bewertungsverfahren beschrieben, die ein Unter-
nehmen bei Fehlen direkt beobachtbarer Transaktionen 
zur Ermittlung heranziehen kann. Dabei soll das Bewer-
tungsverfahren so ausgewählt werden, dass auf einer 
konsistenten Grundlage in größtmöglichem Umfang re-
levante beobachtbare Bewertungsparameter genutzt 
werden.

IFRS 13 erfordert außerdem umfangreiche Angaben 
für Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert. Bis auf 
wenige Ausnahmen sind diese Bewertungen und ent-
sprechende Angaben auf Grundlage einer sog. Fair- 
Value-Hierarchie in drei Stufen einzuteilen, die auf der 
Art der verwendeten Bewertungsparametern basiert: 

•	Stufe 1: Preisnotierungen auf aktiven Märkten für iden-
tische Vermögenswerte oder Schulden, zu denen das 
Unternehmen am Bewertungsstichtag Zugang hat;

•	Stufe 2: andere als die auf Stufe 1 genannten Markt-
preisnotierungen, die für den Vermögenswert oder die 
Schuld entweder unmittelbar oder mittelbar zu beob-
achten sind; sowie

•	Stufe 3: nicht beobachtbare Bewertungsparameter für 
den Vermögenswert oder die Schuld.

Der Standard ist prospektiv zu Beginn des Geschäftsjah-
res der erstmaligen Übernahme der neuen Vorschriften 
anzuwenden.

Änderungen an IAS 1: Darstellung des sonstigen  
Ergebnisses
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Juli 2012, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
Grundsätzlich bleibt auch nach den Änderungen das 
Wahlrecht zur Darstellung der Gewinn- und Verlustrech-
nung und des sonstigen Ergebnisses entweder in einer 
einzigen fortlaufenden Darstellung oder alternativ in 
zwei getrennten, aufeinander folgenden Darstellungen 
bestehen. Allerdings sind Posten des sonstigen Ergeb-
nisses so zusammenzufassen, dass sich eine getrennte 
Darstellung danach ergibt, ob die Posten künftig in die 
Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden-
müssen (sog. recycling) oder nicht. Die zugehörigen Er-
tragsteuerpositionen sind entsprechend zuzuordnen.

Die Änderungen sind retrospektiv anzuwenden.

Änderungen an IAS 12 Ertragsteuern
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2012, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
Die Änderungen führen zu einer Ausnahme von den 
Grundprinzipien des IAS 12 für Renditeimmobilien, die 
nach dem Fair-Value-Modell gemäß IAS 40 Als Finanz- 
investition gehaltene Immobilien bewertet werden. Die 
Ausnahme besteht darin, dass die widerlegbare Ver-
mutung aufgenommen wird, der Buchwert der Rendi-
teimmobilie werde durch Veräußerung realisiert. Diese 
Vermutung kann jedoch widerlegt werden, wenn die 
Renditeimmobilie abnutzbar ist und innerhalb eines Ge-
schäftsmodells gehalten wird, dessen Zielsetzung im 
Wertverzehr des Großteils des wirtschaftlichen Nutzens 
über die Zeit besteht statt durch Veräußerung.

Die Änderungen an IAS 12 sind retrospektiv anzuwenden.

Änderungen an IAS 19 Leistungen an Arbeitneh-
mer
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2013, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
Die Änderungen an IAS 19 führen zur Abschaffung der 
Korridormethode. Daher werden künftig alle Änderun-
gen in der leistungsorientierten Verpflichtung sowie im 
Planvermögen sofort erfasst. Dabei sind sämtliche versi-
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cherungsmathematischen Gewinne und Verluste unmit-
telbar im sonstigen Ergebnis zu erfassen.

Die Änderungen führen außerdem zu einem neuen 
Format bei der Darstellung von leistungsorientierten Ver-
pflichtungen und Planvermögen, wobei eine Aufteilung 
in drei Bestandteile erfolgt:

•	Dienstzeitaufwand – wird erfolgswirksam in der 
Gewinn- und Verlustrechnung erfasst und beinhaltet 
sowohl laufenden als auch nachträglichen Dienstzeit-
aufwand sowie Gewinne und Verluste bei Abgeltun-
gen.

•	Nettozinsaufwand – wird erfolgswirksam in der 
Gewinn- und Verlustrechnung erfasst und berech-
net durch Anwendung des zur Abzinsung verwende-
ten Zinssatzes zu Beginn der Berichtsperiode auf die 
leistungsorientierte Nettoverpflichtung oder den leis-
tungsorientierten Nettovermögenswert zu Beginn 
jeder Berichtsperiode.

•	Neubewertung – wird erfolgsneutral im sonstigen Er-
gebnis erfasst und beinhaltet versicherungsmathemati-
sche Gewinne und Verluste aus der leistungsorientier-
ten Verpflichtung, den Überschuss der tatsächlichen 
Rendite vom Planvermögen über die Veränderung des 
Planvermögens aufgrund des Zeitablaufs sowie Verän-
derungen, sofern einschlägig, die sich aus der Anwen-
dung der Vermögenswertobergrenze ergeben.

Die Änderungen erfordern zudem folgende neue bzw. 
überarbeitete Angaben:

•	jegliche wesentlichen oder unüblichen Risiken, welche 
den Plan betreffen;

•	die Unterscheidung versicherungsmathematischer Ge-
winne und Verluste in solche, die auf veränderte fi-
nanzwirtschaftliche Annahmen zurückzuführen sind, 
und in solche, die auf demographische Annahmen zu-
rückzuführen sind;

•	die Unterteilung von Planvermögen in verschiedene 
Klassen einschließlich solcher Vermögenswerte, für 
die kein Preis auf aktiven Märkten beobachtet werden 
kann; sowie

•	die Offenlegung einer Sensitivitätsanalyse in Fällen, in 
denen eine „vernünftigerweise mögliche“ Änderung 
die leistungsorientierte Verpflichtung beeinflussen 
würde.

Der Standard ist erstmals verpflichtend anzuwenden ab 
dem 1. Januar 2013. Die Anwendung erfolgt retrospek-
tiv mit begrenzten Ausnahmen. Eine freiwillige vorzeitige 
Anwendung ist zulässig.

IFRIC 20 Abraumkosten in der Produktionsphase 
einer über Tagebau erschlossenen Mine
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2013, EU-Endorsementstatus: Über-
nahme noch nicht erfolgt
IFRIC 20 ist anzuwenden auf alle Arten von natürlichen 
Ressourcen, die durch Nutzung einer über Tagebau er-
schlossenen Mine gewonnen werden. Die Interpretation 
behandelt die folgenden Punkte:

•	Die Erfassung der Abraumkosten in der Produktions-
phase als einen Vermögenswert – entweder in Ein-
klang mit IAS 2 Vorräte oder als langfristigen „Vermö-
genswert aus Abraumtätigkeit“, abhängig von der Art 
des resultierenden Nutzens

•	Die Zugangsbewertung des Vermögenswerts aus Ab-
raumtätigkeit auf Herstellungskostenbasis

•	Die Folgebewertung des Vermögenswerts aus Ab-
raumtätigkeit erfolgt auf Basis der Herstellungskosten 
abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Ab-
schreibungen auf systematischer Grundlage über die 
erwartete Nutzungsdauer des identifizierten Teils des 
Vorkommens.

Die Interpretation soll angewendet werden auf ange-
fallene Abraumkosten in der Produktionsphase, die am 
oder nach dem Beginn der frühesten dargestellten Be-
richtsperiode anfallen.
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Vorschau: Stand der aktuellen Projekte des IASB
Obwohl im Jahre 2011 umfangreiche Standardsetting-
aktivitäten stattgefunden haben, sind dennoch zum 
Zeitpunkt der Abfassung dieser Publikation eine Reihe 
wesentlicher Projekte weiterhin in Bearbeitung. Die 
nachfolgende Tabelle fasst den Stand der Hauptprojekte 
zusammen, die aktuell in Bearbeitung sind. Allerdings 
können die Rückmeldungen aus der Konsultation zum 
künftigen Arbeitsprogramm des IASB dazu führen, dass 

sich Priorisierungen ändern und Projekte auf die Agenda 
im Jahr 2012 hinzugefügt oder von dieser herunterge-
nommen werden. Wir weisen zusätzlich darauf hin, dass 
die künftigen Entwicklungen und erwarteten Veröffent-
lichungen neuer Standards oder Standardentwürfe auf 
Grundlage unseres besten Wissens zum Zeitpunkt der 
Abfassung dieser Publikation dargestellt wurden. Gleich-
wohl können derartige künftige Entwicklungen durchaus 
in anderer Form als erwartet eintreten.

Projekt Überblick Deloitte 
Newsletter

Konsolidierung - 
Investmentgesell-
schaften

Ein Standardentwurf wurde bereits veröffentlicht. Darin wird vorgeschlagen, dass Beteili-
gungen, die gehalten werden von „Investmentgesellschaften“ (entsprechend der Defini-
tion im Standardentwurf), zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten statt zu konsolidie-
ren sind. Die Kommentierungsfrist endete am 5. Januar 2012.

IFRS in Focus, 
September 2011

Finanzinstrumente Das Finanzinstrumenteprojekt des IASB wird in Phasen bearbeitet: Klassifizierung und 
Bewertung, Wertminderungen, Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen. Hinzugefügt 
wurde ein Projekt zur Saldierung finanzieller Vermögenswerte mit finanziellen Verbind-
lichkeiten. 
Ein Standardentwurf für die Erfassung von Wertminderungen wurde im Dezember 2009 
veröffentlicht. Es folgte die Veröffentlichung eines Zusatzentwurfs im Januar 2011. Auf 
Basis der zwischenzeitlich erhaltenen Rückmeldungen und Diskussionen wird erwartet, 
dass der IASB im zweiten Quartal des Jahres 2012 einen neuen oder stark überarbeiteten 
Standardentwurf veröffentlichen wird. 
Ein Standardentwurf zur allgemeinen Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen wurde im 
Dezember 2010 veröffentlicht. Es wird erwartet, dass ein überarbeiteter Entwurf des Mit-
arbeiterstabs des IASB zum allgemeinen Hedge Accounting innerhalb des ersten Quartals 
2012 auf der Internetseite des IASB veröffentlicht wird. 
Ein Standardentwurf für den Sonderfall des Macro Hedge Accounting wird für das dritte 
Quartal 2012 erwartet. 
Die endgültigen Änderungen zur Saldierung wurden im Dezember 2011 veröffentlicht. 
Der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 wurde auf den 1. Januar 2015 
verschoben. 
Der IASB hat angekündigt, dass begrenzte Verbesserungen an dem bereits fertiggestell-
ten Teil von IFRS 9 in den kommenden Monaten erörtert werden. 

IFRS fokussiert, 
Februar 2011, 
August 2011, 
August 2011, 
Dezember 2011

IFRS in Focus, 
Juli und November 
2009, August 2011

Versicherungs
verträge

Ein Standardentwurf wurde veröffentlicht, mit dem ein einziger Standard für alle Versi-
cherer in allen Rechtskreisen vorgeschlagen wurde, der auf alle Arten von Versicherungs-
verträgen auf einheitlicher Basis anwendbar ist. Der IASB erwartet, einen überarbeiteten 
Standardentwurf während der ersten Jahreshälfte 2012 zu veröffentlichen.

IFRS in Focus, 
August 2010

Leasingverhältnisse Ein Standardentwurf wurde veröffentlicht, in dem erhebliche Veränderungen der Lea-
singbilanzierung sowohl für Leasinggeber als auch Leasingnehmer vorgeschlagen 
wurden. Der IASB erwartet die Veröffentlichung eines überarbeiteten Standardentwurfs 
für die erste Jahreshälfte 2012.

IFRS fokussiert, 
September 2010

IFRS in Focus, 
August 2010

Erlöserfassung Der überarbeitete Standardentwurf wurde im November 2011 veröffentlicht. Dies stellt 
einen weiteren Schritt der Entwicklung eines neuen Standards zur Erlöserfassung dar. Die 
Kommentierungsfrist endet am 13. März 2012. Die Veröffentlichung des endgültigen 
Standards wird für Ende 2012 erwartet.

IFRS fokussiert, 
Januar 2012

IFRS in Focus,  
November 2011

Konsultation zum 
künftigen Arbeits-
programm des IASB

Der IASB hat um Kommentierung gebeten zu den künftigen strategischen Prioritäten für 
den IASB sowie zu den Bereichen der Finanzberichterstattung, die mit höchster Dring-
lichkeit überarbeitet werden sollten. Die Kommentierungsfrist ist bereits abgelaufen. Eine 
Auswertung der Kommentare durch den IASB wird für die erste Jahreshälfte 2012 er-
wartet.

IFRS in Focus, 
Juli 2011
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